
NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE
SITZUNG DES GEMEINDERATES

Sitzungsdatum: Dienstag, 10.12.2024
Beginn: 18:00 Uhr
Ende 19:35 Uhr
Ort: Kindergarten Mehrzweckraum

ANWESENHEITSLISTE

1. Bürgermeister

Ehrhardt, Gunther

Mitglieder des Gemeinderates

Drexel, Heiko
Friedrich, Wolfgang
Huber, Marc
Köller-Hörner, Simone
Krämer, Doris
Künzig, Rainer
Peschko, Michael
Polster, Roland
Schmitt, Manuel
Schmitt, Ralf

Schriftführerin

Holler, Corinna

Abwesende und entschuldigte Personen:

Mitglieder des Gemeinderates

Flörchinger, Kerstin
Steinbach, Petra, Dr.



Öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom 10.12.2024 Seite 2 von 35

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

1 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 12.11.2024
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wardt (Qualitas Energy Service GmbH) - Information

 3 Umbau Bahnhof Geroldshausen mit Errichtung einer Eisenbahnüberführung:
Grundsatzbeschluss - Information, Beschluss

 4 Videoüberwachung des DenkOrts "Deportationen" gegenüber vom Bahnhof Ge-
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stadt-Geroldshausen"; Abwägungs- und Satzungsbeschluss - Information, Be-
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12 Bericht über die öffentliche Sitzung der Lenkungsgruppe der Interkommunalen Alli-
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Erster Bürgermeister Gunther Ehrhardt eröffnet um  Uhr die öffentliche Sitzung des
Gemeinderates. Er begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Be-
schlussfähigkeit des Gemeinderates fest.

TOP  1 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 12.11.2024

Die Niederschrift der Sitzung vom 12.11.2024 wurde den Mitgliedern zugestellt.

Herr Wolfgang Friedrich bittet den TOP 4 „Festsetzung der Hebesätze der Grund- und
Gewerbesteuer: Hebesatzsatzung“ wie folgt zu ergänzen:

„Die Mehreinnahmen der Gemeinde aus der Grundsteuer in Höhe von rund 78.500 EUR
bei unverändertem Hebesatz werden nicht von lediglich 20 Grundstückseigentümern ge-
tragen, sondern von einer sehr deutlich größeren Zahl an Beteiligten.“

Die geänderte Fassung wird in Session eingestellt.

Mit der vorgenannten Ergänzung gilt die Niederschrift als genehmigt.

TOP  2 Windpark Geroldshausen: Vorstellung der Umsetzungplanung, anwesend: u.
a. Stephan Haack (Windpark Wotan Betriebs-u. Verwaltungs GmbH), Kim
Nina Borgwardt (Qualitas Energy Service GmbH) - Information

Die Planung des Windparks Geroldshausen macht laut der Wotan Gruppe erfreuliche Fortschrit-
te. Viele der ursprünglich erwarteten Herausforderungen, wie etwa Einwände der Bundeswehr
oder naturschutzrechtliche Belange, konnten in den vergangenen Monaten erfolgreich bewältigt
werden. Damit ist nun der Weg frei für den Übergang in die entscheidende Umsetzungsphase.
Zu den nächsten Meilensteinen zählen die Einreichung des Genehmigungsantrags und die Si-
cherstellung der Finanzierung, um den Bau des Windparks weiter voranzutreiben.

Für die Realisierung des Projekts werden hohe Investitionen sowie ein umfassendes Projekt-
management bis zur Inbetriebnahme erforderlich sein. Um diesen Anforderungen gerecht zu
werden, galt es, einen verlässlichen und finanzstarken Partner zu gewinnen. Die Wotan Gruppe
freut sich daher bekanntzugeben, dass sie nach eingehender Prüfung mit Qualitas Energy ei-
nen erfahrenen Partner mit finanziellen Mitteln für das Vorhaben gewinnen konnte. Qualitas
Energy, eine in Deutschland ansässige Firma mit Spezialisierung auf Windenergie, überzeugte
durch ihre langjährige Expertise aus zahlreichen betriebenen Windparks, ihr tiefgreifendes Ver-
ständnis für die Entwicklung solcher Projekte und ihre zugesicherte Finanzstärke.

In der Sitzung hat die Wotan Gruppe mit Qualitas Energy die nächsten Schritte der Umset-
zungsphase vorgestellt (Anlage: Präsentation).

Die Qualitas Energy berichtete, dass der Antrag auf eine Genehmigung nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für acht Windenergieanlagen des Herstellers Nordex ge-
stellt wurde. Jede dieser Anlagen hat eine Nennleistung von 6,8 MW und eine Nabenhöhe von
179 m.
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Zudem wurde mitgeteilt, dass die umliegenden Gemeinden gemäß § 6 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG) beteiligt werden. Dieser Paragraf ermöglicht Betreibern von Wind-
energieanlagen, den Gemeinden im Umkreis von 2,5 km eine einseitige Zuwendung ohne Ge-
genleistung zukommen zu lassen. Die Zuwendung beträgt 0,2 Cent pro eingespeiste Kilowatt-
stunde und hängt somit direkt vom tatsächlich eingespeisten Ertrag der Windenergieanlagen
ab.
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Nach aktuellen Ertragsberechnungen wird davon ausgegangen, dass die acht geplanten Wind-
energieanlagen voraussichtlich rund 111.400 MWh pro Jahr produzieren werden. Dieser Wert
ist jedoch als Prognose zu verstehen und kann Schwankungen unterliegen. Auf Grundlage die-
ses prognostizierten Ertrags und unter Anwendung der Zuwendung von 0,2 Cent pro einge-
speiste Kilowattstunde ergibt sich eine voraussichtliche Gesamtzuwendung. Für die Gemeinde
Geroldshausen, die mit 39,72 % beteiligt ist, würde dies einen jährlichen Betrag von etwa
88.500 € bedeuten.

Abschließend wurde die Möglichkeit in Aussicht gestellt, ein Windrad als Bürgerwindrad zu be-
treiben. Qualitas Energy wird die Gemeinde bei der potenziellen Umsetzung dieses Vorhabens
unterstützen.
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zur Kenntnis genommen

TOP  3 Umbau Bahnhof Geroldshausen mit Errichtung einer Eisenbahnüberführung:
Grundsatzbeschluss - Information, Beschluss

Am 12. November 2024 fand eine Videokonferenz des Bauausschusses mit der DB InfraGo und
dem von der Deutschen Bahn einem Verkehrsplanungsbüro statt, basierend auf der Vereinba-
rung eines regelmäßigen Austauschs. Das Verkehrsplanungsbüro präsentierte die Ergebnisse
der Verkehrsanalyse und -prognose, die auf Verkehrsmessungen an den Bahnübergängen
„Klingenstraße“ und „Bahnstraße / Albertshäuser Straße / Hauptstraße“ basierten. Alle Ver-
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kehrsteilnehmer wurden erfasst, und Verkehrsmodelle mit einer Prognose bis 2040 erstellt. Da-
bei wurde ein Bevölkerungswachstum von 10 % berücksichtigt, entgegen der 5%igen Steige-
rung im Landesverkehrsmodell.

Es wurden vier Planfälle untersucht, darunter Varianten mit Unterführungen, Technik-Upgrades
und höhenfreien Kreuzungen, die unterschiedliche Auswirkungen auf Verkehr und Städtebau
hatten. Das bevorzugte Modell, eine kürzere Fahrbahntrasse mit Eisenbahnüberführung, wurde
als verkehrsplanerisch sinnvollste Lösung eingestuft. Die Vertreter der DB InfraGo und auch
des Verkehrsplanungsbüros betonten, dass dieses Modell die Möglichkeit eröffnet, das BayWa-
Gebäude zu entfernen. Ein Gemeinderat wies jedoch auf die Kostenproblematik und die Unsi-
cherheit der Realisierbarkeit hin.

Ein Vertreter der DB InfraGo betonte die Priorität der Sanierung des veralteten Stellwerks sowie
der Beseitigung der Gefahrenstellen an den Bahnübergängen. Er bestätigte, dass die Finanzie-
rung durch den Bund gesichert sei, sofern keine zusätzlichen Anforderungen gestellt würden.
Es wurde auf die Dringlichkeit einer Grundsatzentscheidung hingewiesen, um 2025 mit der
konkreten Verkehrsplanung beginnen zu können. Es werden dann keine weiteren Variantenprü-
fungen durchgeführt:

„Diese Entscheidung ist eine Grundsatzentscheidung und die Basis für alle weiteren anstehen-
den Planungen bzgl. dem Stationsumbau, der Bahnübergänge, der Fußgängerunterführung
sowie der Stellwerkserneuerung.

Eine zeitnaher Beschluss dazu ist Voraussetzung, damit im Januar 2025 mit der konkreten Ver-
kehrsplanung begonnen werden kann. Anderenfalls sind weiterhin langwierige Variantenprü-
fungen und -diskussionen die Folge.“

Weitere Themen umfassten die Anbindung der Kirchheimer Straße, mögliche Neubaugebiete
und Barrierefreiheitsmaßnahmen am Bahnhof. Provisorische Lösungen für den Bahnhofsumbau
wurden angesprochen, jedoch nicht priorisiert. Die Verkehrsanalyse wurde der Gemeinde zur
internen Nutzung zur Verfügung gestellt, und die Bedeutung eines fortgesetzten Informations-
austauschs wurde hervorgehoben.

Der Vorsitzende berichtete, dass Ende November 2024 ein Vermessungswagen das Höhenpro-
fil für die geplante Eisenbahnunterführung aufgenommen habe. Zudem informierte er, dass die
Verwaltung erneut bei der DB InfraGo um eine zeitnahe Zusage für die Errichtung eines Provi-
soriums am Bahnhof Geroldshausen gebeten habe.

Die Verwaltung hat am 04.12.2024 der DB InfroGo nochmals bestätigt, dass der Inhalt der Ver-
kehrsanalyse unveröffentlicht bleibt. Gleichzeitig wurde dringend um eine Visualisierung mit
einer aktualisierten Planskizze gebeten. In ihrer derzeitigen Form erscheint die Skizze in der
Verkehrsanalyse zum Planfall 4 (Modell „Unterführung“) nicht zielführend, da sie zahlreiche un-
geklärte Fragen aufwirft, die so nicht akzeptiert werden können:

¶ Wird noch eine Bahnunterführung für Fußgänger und Radfahrer eingeplant?
¶ Wird das landwirtschaftliche Anwesen, durch das die Trasse verläuft, abgerissen?
¶ Bleibt bei dieser Variante das BayWa-Gebäude bestehen?
¶ Wird die gesamte Birkenallee inklusive des Festplatzes zwischen Straße und Birkenallee

überbaut?
¶ Muss der Spielplatz verlegt werden?
¶ …

Am gleichen Tag hat die DB InfraGo klargestellt, dass mit der Grundsatzentscheidung des Ge-
meinderats nicht um eine Festlegung eines Trassenverlaufs geht, sondern die Entscheidung
zwischen den Alternativen Eisenbahnunterführung, Straßenbrücke oder Erneuerung des Bahn-
übergangs Hauptstraße. Die Folgen und Details sollen dann in den nächsten Planungsschritten
erarbeitet werden.



Öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom 10.12.2024 Seite 8 von 35

Mit E-Mail vom 06.12.2024 hat Herr Felix Freiherr von Zobel (MdL) die Antworten zu den Fra-
gen der Gemeindeverwaltung übermittelt:

Welche Kosten sind im Nachtragshaushalt 2025 bzw. für 2026 und im Finanzplan einge-
stellt für folgende Projekte?

1. Reaktivierung der Mainschleifenbahn
2. Provisorium für den Bahnhof Geroldshausen (Landkreis Würzburg)
3. Umbau des Bahnhofs Geroldshausen mit Bahnübergängen

Antworten des Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr:

1. Reaktivierung der Mainschleifenbahn

1. Die Mainschleifen-Infrastruktur GmbH (MIG) ist für die Finanzierung der Reaktivierung
der Mainschleifenbahn zuständig.

2. Das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr (StMB) unterstützt das Vorhaben
mit einer Förderung aus dem Corona-Investitions-Förderprogramm (CIP). Die MIG er-
hielt 524.204 Euro (90 % der förderfähigen Kosten) für Planungsleistungen und eine
standardisierte Bewertung.

3. Im September 2024 fand ein Gespräch zwischen dem Bundesministerium für Digitales
und Verkehr (BMDV), dem StMB, der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) und
der MIG statt. Ziel war, eine Förderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsge-
setz (GVFG) des Bundes zu prüfen.

4. Das Projekt ist derzeit in der Kategorie C des GVFG-Bundesprogramms, aber das
BMDV stellte eine Förderung in Aussicht. Die MIG wird die Planungen fortführen und
den Förderantrag vorbereiten.

5. Nach dem Bundes-GVFG kann die Förderung bis zu 90 % der förderfähigen Kosten be-
tragen.

2. & 3. Provisorium und Umbau des Bahnhofs Geroldshausen mit Bahnübergängen

1. Die Finanzierung des Umbaus des Bahnhofs Geroldshausen, einschließlich des Proviso-
riums, erfolgt aus originären Bundesmitteln, die direkt an die Deutsche Bahn (DB) aus-
gezahlt werden. Es sind keine Landesmittel erforderlich.

2. Zur Finanzierung der Bahnübergänge wird mitgeteilt, „dass zwischen der DB, dem
Freistaat und der Gemeinde Geroldshausen eine einvernehmliche Lösung gefun-
den wurde.“

3. Da die Maßnahmen erst nach 2026 umgesetzt werden sollen, sind im Haushalt
2025/2026 noch keine Mittel vorgesehen. Sie sind aber in der mittelfristigen Finanzpla-
nung berücksichtigt.

Der Vorsitzende stellt unmissverständlich fest, dass die Aussage des Staatsministeriums zur
Finanzierung der Bahnübergänge sachlich falsch ist. Eine einvernehmliche Lösung existiert
bisher nicht, da diese erst heute im Gemeinderat diskutiert und gegebenenfalls beschlossen
werden soll. Zudem fehlt eine klare und verbindliche Zusicherung, dass der Gemeinde keine
finanziellen Lasten auferlegt werden.

Warum das Staatsministerium diese Aussage getroffen hat, muss jeder Einzelne für sich bewer-
ten. Liegt es an der mangelnden Kommunikation zwischen den Verantwortlichen bei der DB
und dem Staatsministerium? Handelt es sich um ein Missverständnis des Mitarbeiters des Mi-
nisteriums? Oder wurde diese Aussage möglicherweise direkt von der DB so vermittelt?

Eines steht jedoch fest: Solche Aussagen schaffen kein Vertrauen und bieten keine verlässliche
Grundlage für eine konstruktive und partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Der Vorsitzende erläutert an Hand der Verkehrsanalyse die verschiedenen Modelle aus der
Verkehrsprognose.
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Mehrere Gemeinderäte weisen darauf hin, dass die DB InfraGo und alle anderen Beteiligten
zugesagt haben, einen barrierefreien Bahnhof bis zum Jahr 2028 zu errichten, wenn der Bahn-
übergang Klingenstraße geschlossen wird. Die DB InfraGo erklärt jetzt, dass sich die Fertigstel-
lung erheblich verzögert. Deshalb muss zunächst eine Zusage der DB InfraGo zur Errichtung
eines Provisoriums erfolgen, bevor über die verschiedenen Modelle beraten wird.

Andere betonen, dass sie heute aufgrund der vorgelegten Angaben sich nicht imstande sehen,
darüber zu entscheiden, welche Alternative für die Gemeinde am geeignetsten ist. Eine Ge-
meinderätin präzisiert, dass klare Aussagen zur weiteren Planung fehlen, zum Beispiel zum
geplanten Solar-Wohngebiet oder zur Gestaltung des Fußwegs am Birkenweg und des Spiel-
platzes. Auch ist unklar, wie die Trasse über das BayWa-Gelände geführt werden soll.

Ein Gemeinderat betont nochmals, dass es wichtig ist, insbesondere unter Berücksichtigung der
langen Zeitachse bis zur Fertigstellung des Umbaus, ein Provisorium zu errichten. Andererseits
betont er, dass auf jeden Fall ein Beschluss zu einer Variante nötig ist.

Dem schließt sich ein weiterer Gemeinderat an. Er betont jedoch, dass die Industriestraße eine
Hauptverbindungsachse ist und weiterhin auch für den Lieferverkehr der Firma Feuerland ver-
wendet werden soll. Es kann nicht sein, dass diese Durchgangsstraße entfällt.

Ein Gemeinderat betont nochmals, dass alle vorgelegten Varianten verkehrstechnisch funktio-
nieren würden und deshalb ein Beschluss des Gemeinderats für eine Variante wichtig ist.

Ein Gemeinderat ergänzt, dass der Bahn offensichtlich sehr daran gelegen ist, eine Lösung zu
finden, da das Stellwerk veraltet ist.

Beschluss:

Der Gemeinderat der Gemeinde Geroldshausen nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis und for-
dert nochmals - wegen des langen Zeitraumes bis zur möglichen Fertigstellung - ein Provisori-
um für den Bahnhof bis zum endgültigen Ausbau.

Über die Grundsatzentscheidung zu den Modellen aus der Verkehrsanalyse wird Anfang kom-
menden Jahres nochmals beraten und dann beschlossen, sofern vor der Sitzung eine Zusage
der DB InfraGo zur Errichtung eines Provisoriums (mit barrierefreiem Betrieb) bis zum endgülti-
gen Ausbau des Bahnhofs erfolgt.

Abstimmungsergebnis: Ja: 10  Nein: 1  Anwesend: 11

TOP  4 Videoüberwachung des DenkOrts "Deportationen" gegenüber vom Bahnhof
Geroldshausen - Information, Beschluss

Das Schild am DenkOrt der Gemeinde Geroldshausen, das an die Deportationen zwischen
1941 und 1944 erinnert und Teil der Aktion „WIR WOLLEN UNS ERINNERN“ ist, wurde erneut
beschädigt. In den Tagen vor dem 20. November 2024 wurde es zum dritten Mal durch mutwil-
lige Kratzer verunstaltet. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land ermittelt in diesem Zusammen-
hang wegen Sachbeschädigung sowie des Verdachts auf die Verwendung von Kennzeichen
verfassungswidriger Organisationen (§ 86a StGB) und Volksverhetzung (§ 130 StGB). Der
Staatsschutz wurde eingeschaltet und bittet die Bevölkerung um Hinweise unter der Telefon-
nummer (0931) 4571630 oder per E-Mail an pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de.

Angesichts der wiederholten Vorfälle hat die Gemeinde Geroldshausen den behördlichen Da-
tenschutzbeauftragten um Stellungnahme wegen der Videoüberwachung des Denkmals gebe-
ten. Die Überwachung wird dabei nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit umgesetzt:
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¶ Sie ist geeignet, da sie eine risikomindernde Wirkung entfaltet.
¶ Sie ist erforderlich, da keine gleich wirksamen Alternativen bestehen.
¶ Sie ist angemessen, da keine milderen Mittel zur Verfügung stehen.

Die Überwachung wird räumlich auf den DenkOrt und technisch auf das Nötigste (Zoomfunkti-
on, Nachtsicht) begrenzt. Es wird eine Videoaufzeichnung durchgeführt, da eine Echtzeit-
Überwachung durch die Polizei nicht möglich ist.

Die Gemeinde und ihre Bürgerinnen und Bürger setzen mit ihrem Engagement für den DenkOrt
ein deutliches Zeichen für eine bewusste Erinnerungs- und Mahnkultur. Das Denkmal wurde
2022 vom Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland sowie weiteren Persönlichkei-
ten eingeweiht und steht für das Bekenntnis zu einer aktiven Auseinandersetzung mit der Ver-
gangenheit.

Ein weiterer belastender Vorfall ereignete sich Anfang 2021, als eine historische Inschrift auf
dem Kriegerdenkmal in Geroldshausen für öffentliche Kontroversen sorgte. Nach Berichterstat-
tung, unter anderem durch die Bild-Zeitung, wurde die Gemeinde in sozialen Medien Ziel teils
scharfer Kritik. Eine besonders polarisierende Forderung lautete, der Gemeinderat solle „aus-
gemeißelt“ werden. Diese Debatte führte zu einer Anzeige gegen Unbekannt wegen Volksver-
hetzung, um ein klares Zeichen gegen die Verharmlosung nationalsozialistischer Verbrechen zu
setzen.

Auch am Kriegerdenkmal wurde im Zuge dieser Ereignisse eine Hinweistafel angebracht, um
den historischen Kontext einzuordnen und Missverständnisse zu vermeiden.

Beschluss:

Der Gemeinderat bleibt entschlossen, trotz der Herausforderungen weiterhin für eine aktive
Erinnerungsarbeit und gegen jede Form von Hass und Hetze einzutreten.

Er beauftragt die Verwaltung mit der Einrichtung einer Videoüberwachung, sobald die Stellung-
nahme des Datenschutzbeauftragten vorliegt.

Abstimmungsergebnis: Ja: 10  Nein: 1  Anwesend: 11

TOP  5 vorhabenbezogener Bebauungsplan "Gemeindeübergreifender Solarpark
Giebelstadt-Geroldshausen"; Abwägungs- und Satzungsbeschluss - Infor-
mation, Beschlüsse
a) Abwägungsbeschluss über die eingegangenen Stellungnahmen und An-
regungen aus der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung vom 04.12.2023
bis 12.01.2024
b) Satzungsbeschluss

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 13.05.2020 die Aufstellung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes „Gemeindegebietsübergreifender Solarpark Giebelstadt-Geroldshausen“
beschlossen.

In seiner Sitzung am 12.04.2022 hat der Gemeinderat den Vorentwurf des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes in der Fassung vom 04.04.2022 gebilligt und die Durchführung der frühzeiti-
gen Beteiligungen der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB beschlossen.

Die frühzeitigen Beteiligungen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstiger Träger öf-
fentlicher Belange erfolgten zeitgleich in der Zeit vom 28.04.2022 bis 30.05.2022.
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In seiner Sitzung am 11.10.2022 hat der Gemeinderat die während den frühzeitigen Beteiligun-
gen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange eingegan-
genen Stellungnahmen abgewogen, den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit
Begründung und Umweltbericht in der Fassung vom 10.10.2022 gebilligt sowie die Durchfüh-
rung der Beteiligungen der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Die Beteiligungen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Be-
lange zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans erfolgten zeitgleich in der Zeit
vom 07.11.2022 bis 09.12.2022.

Aufgrund von Änderungen zu den Festsetzungen „Bodendenkmal“ und Anpassungen der Ein-
griff-/Ausgleichsbilanzierung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 14.11.2023 den Entwurf
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Begründung und Umweltbericht in der Fassung
vom 04.10.2023 erneut gebilligt und die erneute Durchführung der Beteiligungen der Öffentlich-
keit nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
nach § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Die erneuten Beteiligungen der Öffentlichkeit durch öffentliche Auslegung sowie der Behörden
und sonstiger Träger öffentlicher Belange zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans erfolgten zeitgleich in der Zeit vom 04.12.2023 bis 12.01.2024.

Von der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen eingegangen.

Von folgenden Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange sind Stellungnahmen ein-
gegangen:

1. Landratsamt Würzburg; 11.12.2023

 „Die vom 21.11.2023 vorgelegte Bauleitplanung der Gemeinde Geroldshausen zur
Aufstellung des Bebauungsplans „Gemeindeübergreifender Solarpark Giebelstadt-
Geroldshausen“ wurde unter denkmalschutzrechtlichen und denkmalfachlichen Aspekten
hinsichtlich der zu erwartenden Auswirkungen auf denkmalpflegerische Belange
durchgesehen und geprüft. Im vorliegenden Fall werden die denkmalschutzrechtlichen und
fachlichen Aspekte in der vorgelegten Planung berücksichtigt und gewahrt, folgender
Hinweis ist im Bebauungsplan enthalten:

„Südwestlich des Plangebietes befindet sich das Bodendenkmal D-6-6325-0157 `Verebnete
vorgeschichtliche Grabhügel´. Es gilt die Anzeigepflicht bei Auffinden von
Bodendenkmälern
laut Art. 8 BayDSchG.“

Es ergehen keine weiteren Hinweise oder Auflagen.“

 Abwägungs-/Beschlussvorschlag Klärle:

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

2. Regierung von Unterfranken; 12.01.2024

 „Zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Gemeindeübergreifender Solarpark
Giebelstadt-Geroldshausen“ der Gemeinde Geroldshausen wurde ein angepasster Entwurf
II vorgelegt. Nach Sichtung der Unterlagen für den Bebauungsplan betreffen die
Änderungen Aussagen zu Bodendenkmälern sowie zum naturschutzfachlichen Ausgleich
für den Solarpark. Originäre Belange der Landes- und Regionalplanung sind von diesen
Änderungen nicht betroffen. Damit werden aus landesplanerischer Sicht keine Bedenken
zu dem Bebauungsplan erhoben.“
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 Abwägungs-/Beschlussvorschlag Klärle:

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Vom Gemeinderat sind die eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen abzuwägen; an-
schließend kann der Bebauungsplan als Satzung beschlossen werden.

Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt folgendes:

a) 1.
Die Stellungnahme des Landratsamtes Würzburg vom 11.12.2023 und der Hinweis wird
zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis: Ja:    Nein:    Anwesend:

2.
Die Stellungnahme der Regierung von Unterfranken vom 12.01.2024 und der Hinweis
wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis: Ja:    Nein:    Anwesend:

b) Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Gemeindegebietsübergreifender Solarpark
Giebelstadt-Geroldshausen“ mit Begründung und Umweltbericht, spezieller artenschutz-
rechtlicher Prüfung (saP) sowie Vorhaben- und Erschließungsplan in den Fassungen
vom 05.03.2024 wird als Satzung beschlossen.

TOP  6 10. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Geroldshausen;
Abwägungs- und Feststellungsbeschluss - Information, Beschlüsse
a) Abwägungsbeschluss über die eingegangenen Stellungnahmen und An-
regungen aus der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung vom 07.11.2022
bis 09.12.2022
b) Feststellungsbeschluss

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 13.05.2020 die Aufstellung der 10. Änderung des Flä-
chennutzungsplans der Gemeinde Geroldshausen beschlossen.

In seiner Sitzung am 18.01.2022 hat der Gemeinderat den Vorentwurf zur 10. Änderung des
Flächennutzungsplans der Gemeinde Geroldshausen in der Fassung vom 06.12.2021 gebilligt
und die Durchführung der frühzeitigen Beteiligungen der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB
sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB be-
schlossen.

Die frühzeitigen Beteiligungen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstiger Träger öf-
fentlicher Belange erfolgten zeitgleich in der Zeit vom 28.04.2022 bis 30.05.2022.
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In seiner Sitzung am 11.10.2022 hat der Gemeinderat die während den frühzeitigen Beteiligun-
gen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange eingegan-
genen Stellungnahmen abgewogen, den Entwurf der 10. Änderung des Flächennutzungsplans
der Gemeinde Geroldshausen mit Begründung und Umweltbericht in der Fassung vom
10.10.2022 gebilligt sowie die Durchführung der Beteiligungen der Öffentlichkeit nach § 3 Abs.
2 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2
BauGB beschlossen.

Die Beteiligungen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Be-
lange zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans erfolgten zeitgleich in der Zeit
vom 07.11.2022 bis 09.12.2022.

Von der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen eingegangen.

Vom Gemeinderat sind die eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen abzuwägen und
die 10. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Geroldshausen festzustellen.

Von der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen eingegangen.

Von folgenden Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange sind Stellungnahmen ein-
gegangen:

1. Bundeswehr für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr;
04.11.22

 „Hiermit erhalte ich die bereits abgegebene Stellungnahme vom 05.05.2022 zu o.g.
Beteiligung.

 Abwägungs-/Beschlussvorschlag Klärle:

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. In der Stellungnahme vom 05.05.2022 wurden
keine Bedenken vorgebracht.

2.  TransnetBW GmbH; 04.11.22

 „Im geplanten Geltungsbereich des Bebauungsplanes und der Flächennutzungsplanände-
rung „Gemeindegebietsübergreifender Solarpark Giebelstadt-Geroldshausen“ betreibt und
plant die TransnetBW GmbH keine Höchstspannungsfreileitung. Daher haben wir keine
Bedenken und Anmerkungen vorzubringen. Eine weitere Beteiligung am Verfahren ist nicht
erforderlich.“

 Abwägungs-/Beschlussvorschlag Klärle:

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

3. Staatliches Bauamt Würzburg; 07.11.22

 „Gegen die 10. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Geroldshausen beste-
hen von Seiten des Staatlichen Bauamtes Würzburg keine Einwände.“

 Abwägungs-/Beschlussvorschlag Klärle:

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

4. Deutsche Bahn AG; 08.11.22

 „Unter Maßgabe des uns vorliegenden Bebauungsplanentwurf mit integriertem Grünord-
nungsplan, besteht bei Beachtung und Einhaltung der nachfolgenden Bedingungen/ Aufla-
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gen und Hinweise aus Sicht der DB AG und ihrer Konzernunternehmen keine Bedenken.
Die Stellungnahmen mit unserem Aktenzeichen: TOEB-BY22-133451 vom 30.05.2022 sind
weiter zu beachten und einzuhalten.
Wir bitten Sie, uns an dem weiteren Verfahren zu beteiligen und uns zu gegebener Zeit den
Satzungsbeschluss zu übersenden.
Sollten sich zu einem späteren Zeitpunkt Auswirkungen auf den Bahnbetrieb ergeben, so
behält sich die DB AG weitere Auflagen und Bedingungen vor.“

 Abwägungs-/Beschlussvorschlag Klärle:

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Die Hinweise aus der Stellungnahme vom 30.05.2022 wurden in den Bebauungsplan auf-
genommen oder abgewogen.

5. Regionaler Planungsverband Würzburg; 08.11.2022

 „Der Regionale Planungsverband Würzburg hat in seiner Eigenschaft als Träger öffentlicher
Belange mit Schreiben vom 10.05.2022 zu den im Betreff genannten Bauleitplanentwürfen
Stellung genommen. Unter Berücksichtigung der Abwägungsergebnisse und der geänder-
ten Planunterlagen, kann der Planung aus regionalplanerischer Sicht zugestimmt werden,
sofern die Maßgaben der zuständigen Naturschutz- und Landwirtschaftsbehörden in der
Planung entsprechend berücksichtigt werden.“

 Abwägungs-/Beschlussvorschlag Klärle:

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

6. Regierung von Unterfranken; 08.11.22

 „Die Regierung von Unterfranken als höhere Landesplanungsbehörde hat in ihrer Eigen-
schaft als Träger öffentlicher Belange bereits mit Schreiben vom 06.05.2022 zu den im Be-
treff genannten Bauleitplanentwürfen Stellung genommen. Dabei haben wir mitgeteilt, dass
mögliche negative Auswirkungen auf die Arten- und Lebensraumvielfalt (hier: insbesondere
Feldhamster) abschließend von den zuständigen Naturschutzbehörden zu bewerten sind.
Darüber hinaus haben wir darauf hingewiesen, den Aspekt der Inanspruchnahme landwirt-
schaftlicher Böden mit hoher Ertragsfähigkeit in die Abwägung miteinzustellen und die Stel-
lungnahme der Denkmalschutzbehörden zu berücksichtigen. Zur vorliegenden geänderten
Planung stellen wir unter Berücksichtigung der Abwägungsergebnisse vom 11.10.2022
folgendes fest: Bei Berücksichtigung der von den Fachbehörden (hier: zuständige Natur-
schutzbehörde, Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten) eingebrachten Maßgaben
kann für die vorliegende Bauleitplanung eine Übereinstimmung mit den Erfordernissen der
Raumordnung hergestellt werden. Diese Stellungnahme ergeht ausschließlich aus der
Sicht der Raumordnung und Landesplanung. Eine Prüfung und Würdigung sonstiger öffent-
licher Belange ist damit nicht verbunden.
Bitte lassen Sie uns nach Abschluss die rechtsverbindliche Fassung der Bauleitpläne mit
Begründung auf digitalem Wege (Art. 30 BayLplG) an folgende E-Mail-Adresse zukommen:
poststelle@reg-ufr.bayern.de.“

 Abwägungs-/Beschlussvorschlag Klärle:

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Die rechtsverbindliche Fassung wird der Regierung von Unterfranken nach Ende des Ver-
fahrens übermittelt.

7. Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken; 09.11.22

 Anregung/Stellungnahme:
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 „Gegen die o. g. Flächennutzungsplan-Änderung sowie den o. g. Bebauungsplan-Entwurf
bestehen keine flurbereinigungsrechtlichen Bedenken. Im Bereich der oben genannten
Bauleitplanung wird derzeit ein Flurbereinigungsverfahren durchgeführt. Die vorläufige Be-
sitzeinweisung wurde am 02.11.2022 mit Wirkung zum 28.12.2022 erlassen.“

 Abwägungs-/Beschlussvorschlag Klärle:

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

8. Die Autobahn GmbH des Bundes; 11.11.22

 Anregung/Stellungnahme:

„Belange der Autobahn GmbH des Bundes sind durch die beabsichtigte Bauleitplanung
nicht berührt. Die Bundesautobahnen A3 liegt in einer Entfernung von ca. 8 km zum Plan-
gebiet. Wir bitten von einer weiteren Beteiligung im Bauleitplanungsverfahren abzusehen.“

 Abwägungs-/Beschlussvorschlag Klärle:

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

9. Eisenbahn- Bundesamt; 23.11.2022

 „Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige Planfeststellungsbehörde für die Betriebsan-
lagen und die Bahnstromfernleitungen (Eisenbahninfrastruktur) der Eisenbahnen des Bun-
des. Es prüft als Träger öffentlicher Belange, ob die zur Stellungnahme vorgelegten
Planungen bzw. Vorhaben die Aufgaben nach § 3 des Gesetzes über die Eisenbahnver-
kehrsverwaltung des Bundes berühren.
Bezüglich der regulären Beteiligung zum Entwurf der 21. Änderung des Flächennutzungs-
plans im Markt Giebelstadt, dem Vorentwurf zur 10. Änderung des Flächennutzungsplans
in Geroldshausen sowie dem Vorentwurf des Bebauungsplanes "Gemeindegebietsüber-
greifender Solarpark Giebelstadt - Geroldshausen" in Markt Giebelstadt und Geroldshau-
sen, verweise ich auf meine Stellungnahme vom 13.05.2022, Az. 65145-651 ptl010-
2022#282, die auch weiterhin Gültigkeit hat.“

 Abwägungs-/Beschlussvorschlag Klärle:

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Die Hinweise aus der Stellungnahme vom 13.05.2022 wurden in den Bebauungsplan auf-
genommen oder abgewogen.

10. Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg; 30.11.22

 „Zu den o.g. Planungen haben wir mit Schreiben vom 30.05.2022 bereits Stellung
genommen. Diese Stellungnahme besitzt, soweit noch nicht berücksichtigt, nach wie vor
Gültigkeit.“

 Abwägungs-/Beschlussvorschlag Klärle:

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Die Hinweise aus der Stellungnahme vom 30.05.2022 wurden in den Bebauungsplan auf-
genommen oder abgewogen.

11. Handwerkskammer für Unterfranken; 05.12.22

 „Im Zuge der öffentlichen Auslegung ergeben sich aus Sicht der Handwerkskammer für
Unterfranken, vor dem Hintergrund der durch sie zu vertretenden Belange des
unterfränkischen Handwerks, keine Anregungen.“
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 Abwägungs-/Beschlussvorschlag Klärle:

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

12. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen-Würzburg; 08.12.2022

 „Aufgrund des hochwertigen Lößbodens mit Bodenzahlen von 67 bis 73 hin (L4Lö 73/69,
L3Lö 77/75, L4Lö
67/63) werden von Seiten des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen-
Würzburg Einwände erhoben und die geplante Änderung des Flächennutzungsplanes
weiterhin abgelehnt.“

 Abwägungs-/Beschlussvorschlag Klärle:

 Die Lücke zwischen der voraussichtlich in Zukunft benötigten Strommenge und der mit der
heute installierten Leistung von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien
erzielbaren Strommenge ist so groß, dass jede neue Anlage benötigt wird, um diese Lücke
zu verkleinern. Dem Ausbau der Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen kommt neben
dem Ausbau der Windkraft eine bedeutsame Rolle zur Erreichung der Klimaschutzziele zu.
Der Großteil des erforderlichen Zubaus soll dabei durch Photovoltaikanlagen an Gebäuden
erzeugt werden. Freiflächenanlagen spielen jedoch eine wichtige ergänzende Rolle. Das
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht als Standorte für Solarparks im Wesentlichen
Konversionsflächen und Seitenrandstreifen entlang von Autobahnen und Schienenwegen
vor.
Nahezu bei allen landwirtschaftlichen Flächen der Gemarkung handelt es sich um gute
landwirtschaftliche Flächen. Darum sollen vorrangig die Flächen für Freiflächenphotovoltaik
genutzt werden, die aufgrund anthropogener Einflüsse (hier die Bahnstrecke) bereits
vorbelastet sind.
Das Plangebiet stellt mit 1,7ha einen relativ geringen Eingriff in die Landwirtschaft dar. Mit
der Rückbauverpflichtung werden die Voraussetzungen geschaffen, um die Fläche der
Landwirtschaft zurückführen zu können.
Während des Betriebs der Anlage ist durch die Extensivierung zu einer Grünfläche auf der
intensiv landwirtschaftlich genutzten Fläche eine Steigerung für die Bodenfunktionen zu
erwarten. Neben einer starken Nitratreduktion, die sich positiv auf den
Grundwasserhaushalt auswirkt, ist zudem eine Aktivierung des Bodenlebens durch höhere
mikrobiologische Aktivitäten, eine Dämpfung der Nährstoffdynamik, eine bessere
Durchlüftung des Bodens und eine bessere Wasserspeicherung zu erwarten. Somit können
positive Regenerationseffekte auf der Fläche wirken, von denen bei einer späteren
Rückführung in eine landwirtschaftliche Fläche Ertragssteigerungen angenommen werden
können. Bei der Errichtung des Solarparks entsteht hier also nicht nur eine Ackerbrache
sondern die Fläche wird sinnvoll für die Produktion von erneuerbaren Energien genutzt.
Für den Landwirt bietet die Nutzung seiner Fläche als PV-Anlage ein zusätzliches
Standbein in der betrieblichen Diversifizierung. Die finanzielle Absicherung des Betriebes
über eine Freiflächenphotovoltaikanlage dient auch der dauerhaften landwirtschaftlichen
Produktion auf den anderen betriebsinternen Ackerflächen. In der aktuellen Krisensituation
mit stark schwankenden und stark steigenden Preisen für z.B. Saatgut, Kraftstoff, Dünger
ist eine konstante Einnahmequelle durch Stromvermarktungserlöse und/oder
Pachteinnahmen oder finanzielle "Beteiligung" für eine Betriebsabsicherung dringend
notwendig.
In der Gesamtbetrachtung der betriebswirtschaftlichen, der energiepolitischen, der
klimapolitischen und der landwirtschaftlichen Belange stellt der Gemeinderat die Belange
der Landwirtschaft (Bedenken hinsichtlich der teilweise hochwertigen Böden) zurück.

13 Landratsamt Würzburg; 09.12.2022

 „1. Bauplanungsrecht
Die Gemeinde Geroldshausen beabsichtigt die Ausweisung einer Sonderbaufläche mit
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Zweckbestimmung „Erzeugung elektrischer Energie“ im Außenbereich § 35 BauGB. Es ist
die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage geplant. Der Geltungsbereich weist
eine Größe von 1,7 ha auf und umfasst eine Teilfläche des Flurstücks 460. Parallel läuft
das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Gemeindegebietsübergreifender
Solarpark Giebelstadt – Geroldshausen“. In der wirksamen 3. Änderung des
Flächennutzungsplanes i. d. F. vom 03.07.2006 ist der Geltungsbereich als „Fläche für die
Landwirtschaft“ ausgewiesen. Des Weiteren ist die westliche Hälfte des Plangebietes als
„Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt von Natur und Landschaft“
gekennzeichnet.

Aus bauplanungsrechtlicher, technischer Sicht bestehen keine Einwände.”

 Abwägungs-/Beschlussvorschlag Klärle:

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

 „2. Immissionsschutz
Immissionsschutzrechtliche Stellungnahme sowohl zur 10. Änderung Flächennutzungsplan
der Gemeinde Geroldshausen i. d. F. vom 10. Oktober 2022 als auch zum Bebauungsplan
„Gemeindeübergreifender Solarpark Giebelstadt-Geroldshausen“ i. d. F. vom 10. Oktober
2022 im Rahmen der 2. Beteiligung: Es liegt ein Vorentwurf des B-Planes sowie ein Entwurf
der Begründung mit Umweltbericht beides mit Stand vom 10.10.2022 vor. Außerdem liegt
ein Vorentwurf des FNP sowie ein Entwurf der Begründung mit Umweltbericht beides mit
Stand vom 10.10.2022 vor.

1. Sachverhalt, Standort
Die Gemeinde Geroldshausen und die Gemeinde Giebelstadt Ortsteil Sulzdorf möchten
jeweils den Flächennutzungsplan ändern und ein Bebauungsplan für PVAnlagen aufstellen.
Die geplante PV-Anlage soll u.a. für ein Forschungsprojekt eine Test- und Prüfanlage für
mobile Prüfungs- und Mäheinrichtungen darstellen.
Der gesamte Geltungsbereich des Plangebietes beträgt ca. 17,8ha. Wovon ca. 1,7ha auf
der Gemarkung Geroldshausen liegen. Er umfasst das Flurstück 460 teilweise (Teilstück).
Das Plangebiet liegt entlang der Bahnstrecke Würzburg – Lauda-Königshofen.
Der Geltungsbereich auf Geroldshauser Gemarkung wird nördlich, östlich und südlich von
landwirtschaftlichen Flächen begrenzt. Südlich liegt zudem noch ein Feldweg. Westlich liegt
die Bahnstrecke und Feldgehölz.
Bisher wurden die Flächen augenscheinlich (Ortseinsicht vom 28.11.2022)
landwirtschaftlich genutzt.
Die geplante Freifläche liegt ca. 500m südlich von Geroldshausen (WA-Gebiet nach
Bebauungsplan „Hinterm Dorf“ und gemischte Baufläche nach Flächennutzungsplan), ca.
2km nordwestlich von Ingolstadt in Unterfranken, ca. 2,5km nördlich von Sulzdorf und ca.
1,2km östlich von Moos.
Im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt die 10. Änderung des FNP
der Gemeinde Geroldshausen.

2. Beurteilung
Von dem Betrieb einer PV-Anlage können insbesondere Emissionen in Form von
Lichtreflexionen/ Blendwirkung und Lärm ausgehen, die nach Art, Ausmaß und Dauer
geeignet sein können erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen in der
Nachbarschaft zu verursachen. Bei Photovoltaikanlagen sind für den Immissionsschutz
mögliche Blendwirkungen durch Lichtreflexionen und tonhaltige Geräusche von den
elektrischen Bauelementen (z.B. Wechselrichter) relevant.
Die Begründung bzw. der Umweltbericht enthalten keine Informationen bezüglich der
Einspeisung. Unter dem Punkt 7 „Erschließung“ wird lediglich genannt, dass die
Erschließung unterirdisch erfolgt. Aus immissionsschutzfachlicher Sicht wird somit die
Einspeisung (elektromagnetische Felder; 26. BImSchV) nicht beurteilt.

Blendwirkung:
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Laut LfU und den Hinweisen zur Messung, Beurteilung und Minderung von
Lichtimmissionen der LAI (Stand 08.10.2012 - Anlage 2 Stand 3.11.2015) kann es durch
Reflexionen der Sonne an Photovoltaikmodulen zu Blendungen kommen woraus sich
Probleme ergeben können, wenn in geringem Abstand Wohnbebauung besteht.
Hinsichtlich einer möglichen Blendung kritisch sind Immissionsorte, die vorwiegend westlich
oder östlich einer Photovoltaikanlage liegen und nicht weiter als ca. 100 m von dieser
entfernt sind. Bei ausgedehnten PV-Parks könnten auch weiter entfernte Immissionsorte
noch relevant sein. Aufgrund der hohen Leuchtdichte der Sonne kommt es bereits dann zu
einer Absolutblendung, wenn durch ein Photovoltaikmodul auch nur ein geringer Bruchteil
(weniger als 1%) des einfallenden Sonnenlichts zum Immissionsort hin reflektiert wird.
Deshalb führen auch Module mit Anti-Reflex-Beschichtung noch zu Absolutblendung. Die
konkreten Tages- und Jahreszeiten, zu denen es zu einer Blendung kommen kann, hängen
von der relativen Lage des Immissionsortes zur betreffenden Photovoltaikanlage, deren
Ausrichtung und Abmessungen, sowie der geographischen Lage des Immissionsortes ab.
Pauschale Angaben zur Blendwirkung sind nicht möglich, es ist stets eine Einzelfallbetrach-
tung erforderlich. Laut LfU kann in Anlehnung an die Hinweise des LAI eine erhebliche Be-
lästigung im Sinne des BImSchG durch die maximal mögliche astronomische Blenddauer
unter Berücksichtigung aller umliegenden Photovoltaikanlagen vorliegen, wenn diese min-
destens 30 Minuten am Tag oder 30 Stunden pro Kalenderjahr beträgt. Die Anlage wird
gemäß Begründung aus reihig angeordneten, aufgeständerten, nicht beweglichen Solar-
modulen, sowie den erforderlichen weiteren Anlagen (Wechselrichter, Nebengebäuden,
Verkabelung etc.) bestehen. Die Module werden auf Stahl- bzw. Aluminiumgestellen in ei-
nem fest definierten Winkel zur Sonne (ca. 10 - 25°) angeordnet und aufgeständert. Die
Module werden nach Süden ausgerichtet und mit einem Reihenabstand von ca. 3m errich-
tet. Aufgrund der Größe der PV-Freifläche von ca. 1,7 ha und der Lage des Geltungsberei-
ches, westliche und östliche Immissionsorte sind deutlich über 100m entfernt, besteht von
Seiten des Immissionsschutzes Einverständnis für die Ausweisung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes der Gemeinde Geroldshausen. Nach Ortseinsicht vom 28.11.2022
sind unzulässige Bildwirkungen an den für den Immissionsschutz relevante Immissionsorte
aufgrund der Lage nicht zu erwarten. Bezüglich der Blendwirkung auf Straßen- und Schie-
nenwege ist jeweils der Betreiber des Verkehrsweges zu hören.

Lärmemission:
In dem Umweltbericht kommt der Verfasser zu dem Ergebnis, dass es durch das Vorhaben
zu keinen Emissionen von Lärm kommt. Dem kann aufgrund der Lärmemission der Wech-
selrichter nicht zugestimmt werden. Aufgrund der Lage und der Entfernung zum nächsten
Immissionsort sind die Emissionen jedoch als nicht relevant zu beurteilen.
Des Weiteren sind, durch die an das Plangebiet angrenzende landwirtschaftlichen Flächen
und deren ordnungsgemäße Nutzung und Bearbeitung, Einwirkungen auf die PV-Module
möglich. Eine erhebliche Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen. Hierbei handelt es sich
insbesondere um Staub, Ammoniak und Steine. Hierzu ist das Amt für Landwirtschaft zu
hören.

Von Seiten des Immissionsschutzes bestehen keine Einwände gegen die vorgelegten Bau-
leitplanungen.”

 Abwägungs-/Beschlussvorschlag Klärle:

 Die Hinweise zur Beurteilung und Blendwirkung werden zur Kenntnis genommen.
Die Übergabestation soll voraussichtlich auf dem Flurstück 345/1 der Gemarkung In-
golstadt, Gemeinde Giebelstadt errichtet werden. Das Flurstück liegt zentral zwischen den
Ortslagen Geroldshausen, Eßfeld und Ingolstadt. Der Abstand zwischen der Übergabesta-
tion und den Ortslagen beträgt zwischen 1,3 und 2,2 km. Eine Beeinträchtigung wird daher
nicht angenommen.
Der Hinweis zur Lärmemission wird zur Kenntnis genommen.
Der Hinweis auf Emissionen aus der Landwirtschaft ist bereits im Bebauungsplan
enthalten. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wurde beteiligt - siehe
Stellungnahme 12.
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„3. Wasserrecht und Bodenschutz
Das Gebiet ist als Karstgebiet bzw. Gebiet mit klüftigem Untergrund eingestuft. Das
geplante Vorhaben liegt nicht in einem amtlich festgesetzten Wasserschutzgebiet und nicht
im amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet eines Gewässers. Es wird
vorausgesetzt, dass die ordnungsgemäße Erschließung
(Niederschlagswasserbewirtschaftung) gesichert ist bzw. wird.
Anfallendes Niederschlagswasser sollte generell gesammelt und breitflächig über die aktive
Bodenzone versickert werden. Die Oberflächen von Stellplätzen und Zufahrten sollten
wasserdurchlässig gestaltet werden. Erforderliche Ausgleichsflächen sollten als Uferstreifen
entlang von Gewässern ausgewiesen werden.
Bezüglich der grundsätzlichen, wasserwirtschaftlichen Belange wird dem Verfahrensführer
(Gemeinde) empfohlen, auch den allgemeinen amtlichen Sachverständigen in der
Wasserwirtschaft, das zuständige Wasserwirtschaftsamt, hier: Wasserwirtschaftsamt
Aschaffenburg (WWA) im Verfahren zu beteiligen zum allgemeinen Gewässer- und
Bodenschutz, sowie zum Umgang mit Niederschlagswasser.
Durch die o. g. Bauleitplanung werden keine ggf. erforderlichen wasserrechtlichen
Genehmigungen bzw. Erlaubnisse ersetzt. Sofern z. B. Veränderungen an
Gewässern/wasserführenden Gräben vorgesehen sind (z.B. Änderungen an den
Uferböschungen usw.) bzw. Biotope oder Teiche neu errichtet bzw. wesentlich geändert
werden sollen oder Niederschlagswasser versickert oder in ein Graben/Gewässer
eingeleitet werden soll (z. B. über ein Regenrückhaltebecken), ist dies ggf. in einem
separaten wasserrechtlichen Verfahren abzuprüfen. Bitte ggf. vorab dann mit dem
Wasserwirtschaftsamt
Aschaffenburg (WWA) abklären.
Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, allgemein wassergefährdenden Stoffen
bzw. Stoffen, aus denen sich wassergefährdende Stoffe herauslösen können ist
insbesondere § 62 WHG in Verbindung mit
der „Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen –
Anlagenverordnung –
AwSV“, sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN-Normen, TRwS
usw.) zu beachten
und einzuhalten. Die Verordnung kann im Internetangebot des Landesamts für Umwelt:
www.lfu.bayern.de, Suchbegriff: „AwSV“ nachgelesen werden. Ebenso sind die allgemein
anerkannten Regeln der Technik, z. B. DINNormen, TRwS usw. einzuhalten. Die
Lagerbehälter, die Armaturen und Sicherheitseinrichtungen, Auffangwannen,
Rohrleitungen, sowie die jeweiligen Bodenbefestigungen usw. müssen für das jeweilige
Medium zugelassen sein. Die Anzeigepflicht für die Lagerung von wassergefährdenden
Stoffen richtet sich nach § 40 der AwSV. Für Anlagen der Gefährdungsstufe A –D ist
gemäß § 43 der AwSV eine Anlagendokumentation erforderlich.

Für die im Geltungsbereich gelegenen Flurstücke besteht kein Eintrag im Altlastenkataster
ABuDIS.“

 Abwägungs-/Beschlussvorschlag Klärle:

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg wurde beteiligt - siehe Stellungnahme 10.
Der Hinweis zu wassergefährdenden Stoffen wird zur Kenntnis genommen und an den Be-
treiber weitergegeben.

„4. Naturschutz
Es wird auf die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde in unserem Schreiben vom
15.06.2022 verwiesen. Diese behält weiter Ihre Gültigkeit.“

 Abwägungs-/Beschlussvorschlag Klärle:

 Die Hinweise aus der Stellungnahme vom 15.06.2022 wurden in den Bebauungsplan
aufgenommen.
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„5. Kreisentwicklung
Es wird auf die Stellungnahme in unserem Schreiben vom 15.06.2022 verwiesen. Aus Sicht
der Kreisentwicklung werden die Planungen der Gemeinde Geroldshausen positiv
gesehen, da das Vorhaben die Grundlage zur weiteren Versorgung mit erneuerbaren
Energien schafft und damit auch zum Umwelt- und Klimaschutz beiträgt. Einwände gegen
das Vorhaben bestehen nicht.“

 Abwägungs-/Beschlussvorschlag Klärle:

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
In der Stellungnahme vom 15.06.2022 wurden keine Bedenken vorgebracht.

„6. Gesundheitsamt
Vom Gesundheitsamt zu prüfende Belange (Trinkwasser, Abwasser, Emissionsschutz,
Immissionsschutz) bzw. negative Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit,
sowie die Bevölkerung insgesamt werden nicht gesehen.“

 Abwägungs-/Beschlussvorschlag Klärle:

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

„7. Denkmalpflege
Zum Belang Denkmalschutz wird weiterhin auf die Stellungnahme des Bayerischen
Landesamtes für Denkmalpflege vom 23.05.2022, Nr. P-2020-4120-1_S4, verwiesen.”

 Abwägungs-/Beschlussvorschlag Klärle:

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Die Hinweise aus der Stellungnahme des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege vom
23.05.2022 wurden in den Bebauungsplan aufgenommen.

Vom Gemeinderat sind die eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen abzuwägen; an-
schließend kann die Flächennutzungsplanänderung festgestellt werden.

Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt

a) 1.
Die Stellungnahme der Bundeswehr für Infrastruktur, Umweltschutz und
Dienstleistungen vom 04.11.22 und der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
In der Stellungnahme vom 05.05.2022 wurden keine Bedenken vorgebracht.

Abstimmungsergebnis: Ja:    Nein:    Anwesend:

2.
Die Stellungnahme der TransnetBW GmbH vom 04.11.22 und der Hinweis wird zur
Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis: Ja:    Nein:    Anwesend:

3.
Die Stellungnahme des Staatlichen Bauamts Würzburg vom 07.11.22 und dessen
Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Abstimmungsergebnis: Ja:    Nein:    Anwesend:

4.
Die Stellungnahme der Deutschen Bahn AG vom 08.11.22 und der
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise aus der Stellungnahme vom
30.05.2022 wurden in den Bebauungsplan aufgenommen oder abgewogen.

Abstimmungsergebnis: Ja:    Nein:    Anwesend:

5.
Die Stellungnahme des Regionalen Planungsverbands Würzburg vom 08.11.2022 und
der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis: Ja:    Nein:    Anwesend:

6.
Die Stellungnahme der Regierung von Unterfranken vom 08.11.22 und der Hinweis wird
zur Kenntnis genommen. Die rechtsverbindliche Fassung wird der Regierung von
Unterfranken nach Ende des Verfahrens übermittelt.

Abstimmungsergebnis: Ja:    Nein:    Anwesend:

7.
Die Stellungnahme des Amts für Ländliche Entwicklung Unterfranken vom 09.11.22 und
der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis: Ja:    Nein:    Anwesend:

8.
Die Stellungnahme der Autobahn GmbH vom 11.11.22 und der Hinweis wird zur
Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis: Ja:    Nein:    Anwesend:

9.
Die Stellungnahme des Eisenbahn- Bundesamts vom 23.11.2022 und der Hinweis wird
zur Kenntnis genommen. Die Hinweise aus der Stellungnahme vom 13.05.2022 wurden
in den Bebauungsplan aufgenommen oder abgewogen.

Abstimmungsergebnis: Ja:    Nein:    Anwesend:

10.
Die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg vom 30.11.22 und der
Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis: Ja:    Nein:    Anwesend:

11.
Die Stellungnahme der Handwerkskammer für Unterfranken vom 05.12.22 und der
Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis: Ja:    Nein:    Anwesend:

12.
Die Stellungnahme des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen-
Würzburg vom 08.12.2022 wird zur Kenntnis genommen.
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Die Lücke zwischen der voraussichtlich in Zukunft benötigten Strommenge und der mit
der heute installierten Leistung von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren
Energien erzielbaren Strommenge ist so groß, dass jede neue Anlage benötigt wird, um
diese Lücke zu verkleinern. Dem Ausbau der Stromerzeugung durch
Photovoltaikanlagen kommt neben dem Ausbau der Windkraft eine bedeutsame Rolle
zur Erreichung der Klimaschutzziele zu. Der Großteil des erforderlichen Zubaus soll
dabei durch Photovoltaikanlagen an Gebäuden erzeugt werden. Freiflächenanlagen
spielen jedoch eine wichtige ergänzende Rolle. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) sieht als Standorte für Solarparks im Wesentlichen Konversionsflächen und
Seitenrandstreifen entlang von Autobahnen und Schienenwegen vor.
Nahezu bei allen landwirtschaftlichen Flächen der Gemarkung handelt es sich um gute
landwirtschaftliche Flächen. Darum sollen vorrangig die Flächen für
Freiflächenphotovoltaik genutzt werden, die aufgrund anthropogener Einflüsse (hier die
Bahnstrecke) bereits vorbelastet sind.
Das Plangebiet stellt mit 1,7ha einen relativ geringen Eingriff in die Landwirtschaft dar.
Mit der Rückbauverpflichtung werden die Voraussetzungen geschaffen, um die Fläche
der Landwirtschaft zurückführen zu können.
Während des Betriebs der Anlage ist durch die Extensivierung zu einer Grünfläche auf
der intensiv landwirtschaftlich genutzten Fläche eine Steigerung für die Bodenfunktionen
zu erwarten. Neben einer starken Nitratreduktion, die sich positiv auf den
Grundwasserhaushalt auswirkt, ist zudem eine Aktivierung des Bodenlebens durch
höhere mikrobiologische Aktivitäten, eine Dämpfung der Nährstoffdynamik, eine bessere
Durchlüftung des Bodens und eine bessere Wasserspeicherung zu erwarten. Somit
können positive Regenerationseffekte auf der Fläche wirken, von denen bei einer
späteren Rückführung in eine landwirtschaftliche Fläche Ertragssteigerungen
angenommen werden können. Bei der Errichtung des Solarparks entsteht hier also nicht
nur eine Ackerbrache sondern die Fläche wird sinnvoll für die Produktion von
erneuerbaren Energien genutzt.
Für den Landwirt bietet die Nutzung seiner Fläche als PV-Anlage ein zusätzliches
Standbein in der betrieblichen Diversifizierung. Die finanzielle Absicherung des
Betriebes über eine Freiflächenphotovoltaikanlage dient auch der dauerhaften
landwirtschaftlichen Produktion auf den anderen betriebsinternen Ackerflächen. In der
aktuellen Krisensituation mit stark schwankenden und stark steigenden Preisen für z.B.
Saatgut, Kraftstoff, Dünger ist eine konstante Einnahmequelle durch
Stromvermarktungserlöse und/oder Pachteinnahmen oder finanzielle "Beteiligung" für
eine Betriebsabsicherung dringend notwendig.
In der Gesamtbetrachtung der betriebswirtschaftlichen, der energiepolitischen, der
klimapolitischen und der landwirtschaftlichen Belange stellt der Gemeinderat die
Belange der Landwirtschaft (Bedenken hinsichtlich der teilweise hochwertigen Böden)
zurück.

Abstimmungsergebnis: Ja:    Nein:    Anwesend:

12.
Die Stellungnahme der Handwerkskammer für Unterfranken vom 05.12.22 und der
Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis: Ja:    Nein:    Anwesend:

13.1.
Die Stellungnahme des Landratsamt Würzburg - Bauplanungsrecht - vom 05.12.22 wird
zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis: Ja:    Nein:    Anwesend:

13.2
Die Stellungnahme des Landratsamt Würzburg - Immissionsschutz - vom 05.12.22 wird
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zur Kenntnis genommen.
Der Hinweis zur Beurteilung und Blendwirkung werden zur Kenntnis genommen. Die
Übergabestation soll voraussichtlich auf dem Flurstück 345/1 der Gemarkung Ingolstadt,
Gemeinde Giebelstadt errichtet werden. Das Flurstück liegt zentral zwischen den Ortsla-
gen Geroldshausen, Eßfeld und Ingolstadt. Der Abstand zwischen der Übergabestation
und den Ortslagen beträgt zwischen 1,3 und 2,2 km. Eine Beeinträchtigung wird daher
nicht angenommen.
Der Hinweis zur Lärmemission wird zur Kenntnis genommen.
Der Hinweis auf Emissionen aus der Landwirtschaft ist bereits im Bebauungsplan
enthalten. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wurde beteiligt - siehe
Stellungnahme 12.

Abstimmungsergebnis: Ja:    Nein:    Anwesend:

13.3.
Die Stellungnahme des Landratsamt Würzburg – Wasserrecht - vom 05.12.22 wird
zur Kenntnis genommen.
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg wurde beteiligt - siehe Stellungnahme 10.
Der Hinweis zu wassergefährdenden Stoffen wird zur Kenntnis genommen und an den
Betreiber weitergegeben.

Abstimmungsergebnis: Ja:    Nein:    Anwesend:

13.4
Die Stellungnahme des Landratsamt Würzburg - Naturschutz - vom 05.12.22 und der
Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis: Ja:    Nein:    Anwesend:

13.5
Die Stellungnahme des Landratsamt Würzburg – Kreisentwicklung - vom 05.12.22 und
der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis: Ja:    Nein:    Anwesend:

13.6
Die Stellungnahme des Landratsamt Würzburg - Gesundheitsamt - vom 05.12.22 und
der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis: Ja:    Nein:    Anwesend:

13.7
Die Stellungnahme des Landratsamt Würzburg - Denkmalpflege - vom 05.12.22 und der
Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Die Hinweise aus der Stellungnahme des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege
vom 23.05.2022 wurden in den Bebauungsplan aufgenommen.

Abstimmungsergebnis: Ja:    Nein:    Anwesend:

b) Die 10. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Geroldshausen mit Be-
gründung und Umweltbericht in den Fassungen vom 06.02.2023 wird festgestellt.



Öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom 10.12.2024 Seite 24 von 35

TOP  7 Neubaugebiet "Bildacker", Moos: Sperrbügel an Notzufahrt - Information,
Beschluss

In einer Besprechung mit dem Erschließungsträger des Neubaugebiets „Bildacker“ wurde die
Frage aufgeworfen, ob die Notzufahrt beispielsweise durch einen Sperrbügel gesichert werden
soll.

Alle Gemeinderäte sind sich einig, dass kein Sperrbügel errichtet werden soll, da nur
Anliegerverkehr die Notzufahrt und auch ggf. die FF Moos befährt.

Beschluss:

Der Gemeinderat der Gemeinde Geroldshausen nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis und be-
auftragt die Verwaltung, einen entsprechenden Sperrbügel einbauen zu lassen.

Abstimmungsergebnis: Ja: 11  Nein: 0  Anwesend: 11

TOP  8 Pachtanfrage zur Streuobstwiese, Gemarkung Geroldshausen, FlNr. 754
(Neben Kirchheimer Str. 1) - Information, Beschluss

Die neuen Eigentümer des Anwesens, Kirchheimer Str. 1, Geroldshausen, haben Interesse an
der Pacht des daneben befindlichen Wiesengrundstücks FlNr. 754. Sie möchten auf dem
Grundstück zwei Pferde für den Privatgebrauch halten.

Die Verwaltung wird die auf dem Grundstück gepflanzten Bäume vor der Verpachtung von ei-
nem Baumgutachter prüfen zu lassen, um den Schutz vor Rindenfraß durch die Pferde zu ge-
währleisten.
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Zum Pachtpreis hat die Verwaltung angehängte Aufstellung vorgelegt.

Ein Gemeinderat stellt fest, dass seit Jahren bei den Bürgerinnen und Bürgern kein Interesse
an der Ernte der Äpfel besteht.

Beschluss:

Der Gemeinderat nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis und stimmt einer Verpachtung der
Streuobstwiese mit einer Dauer von 9 Jahren mit Verlängerungsklausel und der Auflage des
Schutzes vor Rindenfraß ab dem 01.03.2025 zu.

Abstimmungsergebnis: Ja: 11  Nein: 0  Anwesend: 11

TOP  9 Glasfaser-Breitbandausbau: Sicherung der Fördermittel im Rahmen der Gi-
gaBit-Richtlinie 2.0 - Information

Nach der Markterkundung haben die Gemeinden Geroldshausen, Markt Giebelstadt und Kirch-
heim durch ihre interkommunale Zusammenarbeit beim diesjährigen Förderaufruf des Bundes
erfolgreich bedeutende Mittel für den geplanten Glasfaserausbau gesichert. Trotz Kürzungen
bei den Fördermitteln konnte eine Finanzierung sichergestellt werden, sodass der flächende-
ckende Breitbandausbau weiterhin gewährleistet ist.

Im diesjährigen Förderaufruf wurden bayernweit 305 Infrastrukturförderungen mit einem Volu-
men von rund 890 Mio. Euro beantragt. Insgesamt wurden in diesem Jahr 3,5 Mrd. Euro Bun-
desmittel beantragt. Die durchschnittliche Punktzahl der Anträge liegt bei 222 Punkten. Durch
den interkommunalen Zusammenschluss konnte eine überdurchschnittliche Punktzahl von 308
Punkten erreicht werden. Der Projektträger hat das Vorhaben dadurch als besonders förde-
rungswürdig eingestuft und einen „vorzeitiger“ Förderbescheid ausgestellt.

Die geplanten Gesamtprojektkosten belaufen sich auf rund 9,2 Millionen Euro. Diese Summe
ergibt sich aus der im Förderantrag angegebenen Anzahl von 1.528 Adressen, multipliziert mit
dem vom Bayerischen Breitbandzentrum vorgegebenen Kostenfaktor von 6.000 Euro pro zu
erschließender Adresse. Die Verteilung der Kosten auf die Kommunen erfolgt anteilig nach der
Anzahl der betroffenen Adressen:

Kommune Adressen Gesamtkosten Bundesmittel
(50 %)

Landesmittel
(40 %)

Eigenanteil
(10 %)

Markt Giebel-
stadt

744 4.464.000 € 2.232.000 € 1.785.600 € 446.400 €

Kirchheim 412 2.472.000 € 1.236.000 € 988.800 € 247.200 €
Geroldshausen 372 2.232.000 € 1.116.000 € 892.800 € 223.200 €
Gesamt 1.528 9.168.000 € 4.584.000 € 3.667.200 € 916.800 €

Die Fördermittel des Freistaates Bayern (Landesanteil) sind gesichert und können beantragt
werden, sobald die tatsächlichen Kosten bekannt sind und der endgültige Bundesbescheid vor-
liegt.

Anfang kommenden Jahres soll in einer Sitzung der Lenkungsgruppe „Fränkischer Süden“ mit
dem Beratungsbüro Dr. Först geprüft werden, ob die Ausschreibung der Gemeinden Gerolds-
hausen, Markt Giebelstadt und Kirchheim um die Gemeinden Bütthard und Gaukönigshofen
erweitert wird. Diese beiden Kommunen hatten bereits im Vorjahr eine Förderzusage erhalten,
sodass eine gemeinsame Ausschreibung Synergieeffekte bieten könnte.

Die Vorbereitungen für das Ausschreibungsverfahren sollen bis Mitte des kommenden Jahres
abgeschlossen sein. Die Ausschreibungsphase wird voraussichtlich zwei bis drei Monate in
Anspruch nehmen. Nach der Ausschreibung stehen die tatsächlichen Kosten sowie die kom-
munalen Eigenanteile und der Netzbetreiber (Telekom, Deutsche Glasfaser oder andere) fest.
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Im vierten Quartal 2025 könnten die Beschlussfassungen über die Beauftragung in den jeweili-
gen Gemeinderatsgremien erfolgen.

Der Glasfaserausbau soll anschließend innerhalb von fünf Jahren abgeschlossen werden, um
eine zukunftsfähige Breitbandversorgung für alle betroffenen Gemeinden sicherzustellen.

Die Haushaltsmittel wären dann auf die Jahre wie folgt zu verteilen:

Eine Haushaltsmittelzuteilung ist abhängig vom Angebot, das im Rahmen der Ausschreibung
bezuschlagt wird und vom Zahlungsplan, der im zukünftigen Kooperationsvertrag vereinbart
wird. Aus diesem Grund sind Angaben zum Haushalt zum jetzigen Zeitpunkt nur grob möglich.
In der Vergangenheit wurden die Gesamtkosten auf drei Teilrechnungen aufgeteilt abhängig
vom Realisierungszeitraum. Es wird davon ausgegangen, dass die Ausschreibung frühestens
Mitte nächsten Jahres abgeschlossen sein wird. Dementsprechend wird die erste Teilrechnung
des bezuschlagten Netzbetreibers frühestens im Jahr 2026 erfolgen. Geht man von einer Pro-
jektlaufzeit von 3 Jahren und von Erfahrungswerten zur Fälligkeit von Zahlungen aus früheren
Förderverfahren aus könnte eine Hauhaltsmittelplanung wie folgt aussehen:

Kommune 2026 2027 2028

Giebelstadt 2.232.000 € 1.116.000 € 1.116.000 €

Kirchheim 1.236.000 € 618.000 € 618.000 €

Geroldshausen 1.116.000 € 558.000 € 558.000 €

Gesamt 4.584.000 € 2.292.000 € 2.292.000 €

zur Kenntnis genommen

TOP  10 Zukunftsorientierte Seniorenarbeit in der Gemeinde Geroldshausen: Heraus-
forderungen, Bedarfsanalyse und Handlungsempfehlungen - Information

Die AfA GmbH übernimmt seit 2006 im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Familie,
Arbeit und Soziales (StMAS) die Rolle der Koordinationsstelle "Wohnen im Alter". Ihr Angebot
umfasst kostenfreie, präventive und individuell angepasste Seniorenkonzepte für Kommunen,
Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Seniorenarbeit sowie die Erstellung von Pflegebe-
darfsplanungen, um die Umsetzung von Projekten zu fördern.

In einer Videokonferenz am 25. November 2024, zu der alle Gemeinderätinnen und Gemeinde-
räte der Gemeinde Geroldshausen eingeladen waren, wurde die örtliche Situation diskutiert,
Formen der Bedarfsabfrage erörtert und Lösungsansätze für Seniorenkonzepte entwickelt.

Die demografische Entwicklung stellt die Gemeinde Geroldshausen vor bedeutende Herausfor-
derungen, wie das Seniorenpolitische Gesamtkonzept des Landkreises Würzburg aus den Jah-
ren 2021/2022 aufzeigt. Während der Anteil der Seniorinnen und Senioren aktuell noch ver-
gleichsweise gering ist, wird er bis 2031 deutlich ansteigen. In der Daseins- und Gesundheits-
vorsorge wurden bereits wichtige Fortschritte erzielt: So eröffnete ein Hausarzt eine Zweitpraxis
in Geroldshausen, und die Versorgung mit Wurstwaren wird durch einen mobilen Verkaufsstand
sowie den Dorfladen gesichert. Allerdings bleibt eine Bank- oder Sparkassenfiliale vor Ort wei-
terhin aus.

Im Bereich der Mobilität wurde die Gemeinde in das Konzept „callHeinz“ integriert, das seit Sep-
tember 2024 flexible Verbindungen zu Bushaltestellen im südlichen Landkreis und eine wichtige
Anbindung nach Giebelstadt bietet. Zudem sind barrierefreie Einstiege an den Bushaltestellen
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geplant, etwa durch den Einbau von Kasseler Bordsteinen. Um den öffentlichen Nahverkehr
attraktiver zu machen, unterstützt die Gemeinde Seniorinnen und Senioren mit einem Zuschuss
zum Seniorenticket. Auch der barrierefreie Umbau des Bahnhofs ist in Aussicht gestellt.

In den Bereichen Wohnen, Teilhabe und Unterstützung im Alltag fehlt bislang eine detaillierte
Bedarfserhebung. Eine solche Analyse könnte jedoch helfen, bestehende Strukturen zu erfas-
sen und mögliche Lücken im Angebot aufzudecken. Dazu könnten Expertenworkshops mit Ver-
tretern lokaler Akteure wie Kirchen, Vereinen, Pflegestützpunkten und Gemeinderäten organi-
siert werden. Alternativ könnte bei einer Bürgerbefragung die Vorstellungen der Zielgruppe –
insbesondere der 40- bis 95-Jährigen –zu ermittelt werden.

Eine neue stationäre Pflegeeinrichtung in Geroldshausen wird zunächst aufgrund der bereits
vorhandenen Angebote in den Nachbargemeinden und des Fachkräftemangels als wenig ziel-
führend angesehen. Stattdessen sollte der Fokus auf der Stärkung ambulanter Strukturen und
präventiver Maßnahmen liegen. Ein vielversprechender Ansatz ist die Einführung eines senio-
rengerechten Quartiersmanagements, das vom Freistaat Bayern über vier Jahre hinweg mit bis
zu 80.000 Euro gefördert werden kann. Diese halbtags besetzte Stelle könnte als zentrale An-
laufstelle für Seniorinnen und Senioren fungieren und Aufgaben wie die Koordination ehrenamt-
licher Hilfe, die Beratung bei Alltagsfragen, die Förderung sozialer Kontakte und die Vernetzung
bestehender Angebote übernehmen. Erfahrungen aus anderen Gemeinden zeigen, dass solche
Konzepte auch in kleineren Orten erfolgreich umgesetzt werden können. Neben der staatlichen
Förderung ist eine Kooperation mit Wohlfahrtsverbänden denkbar.

Zur strategischen Vorbereitung sollte die Gemeinde eine Bedarfserhebung durchführen und
anschließend prüfen, ob ein Quartiersmanagement oder andere Maßnahmen, beispielsweise
zur ambulanten Pflege, sinnvoll sind. Eine Informationsveranstaltung im Gemeinderat mit der
AFA GmbH oder einem Quartiersmanager aus einer Referenzkommune könnte zusätzliche
Impulse liefern.

Der gesellschaftliche Wandel, insbesondere in ländlichen Regionen, unterstreicht die Dringlich-
keit, auf veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren. Traditionell wurden ältere Menschen
meist von Familienangehörigen unterstützt und gepflegt, doch diese Strukturen wandeln sich
grundlegend. Viele Kinder leben weiter entfernt, sind beruflich stark eingespannt oder können
die Pflege ihrer Eltern aus anderen Gründen nicht mehr übernehmen. Ähnliche Veränderungen
zeigen sich bei der Pflege von Gräbern: Urnen- und Baumbestattungen gewinnen an Bedeu-
tung, da die Angehörigen durch räumliche Distanz und veränderte Lebensumstände weniger
Zeit für die Grabpflege aufbringen können.

Diese Entwicklungen verdeutlichen die Notwendigkeit, rechtzeitig Strukturen zu schaffen, die
ältere Menschen unterstützen, wenn familiäre Hilfe nicht mehr wie bisher verfügbar ist. Ziel ist
es, präventive Maßnahmen zu stärken, um die Selbstständigkeit älterer Menschen zu fördern
und gleichzeitig die Pflegeversorgung den wachsenden Herausforderungen anzupassen.

Besonders die Generation der Babyboomer, geboren zwischen 1946 und 1964, wird von diesen
Veränderungen betroffen sein. Diese Generation, die häufig die Pflege ihrer Eltern im familiären
Umfeld miterlebt hat, sieht sich nun mit völlig anderen gesellschaftlichen und strukturellen Rah-
menbedingungen konfrontiert. Dies erfordert innovative und zukunftsorientierte Ansätze, um
den Bedürfnissen dieser Altersgruppe gerecht zu werden.

zur Kenntnis genommen

TOP  11 Zusätzliche Kommunikationsmöglichkeit mit Gemeindeverwaltung per
WhatsApp - Information

Der SV Geroldshausen hat eindrucksvoll gezeigt, wie effektiv WhatsApp als Kommunikations-
und Organisationstool genutzt werden kann. Mit Hilfe einer WhatsApp-Gruppe wurde eine er-
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folgreiche Spendenaktion organisiert, die in einem Konzert von Sänger Max Giesinger vor über
1.200 Gästen ihren Höhepunkt fand – eine Besucherzahl, die sogar ein Würzburger-Kickers-
Spiel übertraf! Dieses Beispiel verdeutlicht, wie ein unkomplizierter digitaler Kanal Menschen
verbinden und Projekte zum Erfolg führen kann.

Angesichts dieser positiven Erfahrungen hat auch die Gemeindeverwaltung Geroldshausen
entschieden, WhatsApp Business als zusätzlichen Kommunikationsweg einzuführen. Dieses
Tool ermöglicht Bürgerinnen und Bürgern eine einfache und direkte Kontaktaufnahme mit der

Verwaltung – unabhängig von Öffnungszeiten oder komplizierten
Prozessen. Anliegen wie Terminvereinbarungen, Schadensmel-
dungen oder Hinweise können schnell und bequem per Nachricht
übermittelt werden.

Wie funktioniert der Service? Nach der Registrierung per
WhatsApp erhalten Bürger eine Willkommensnachricht, die sie
über die Nutzungsmöglichkeiten informiert. Beispiele für Anliegen,
die über WhatsApp gemeldet werden können, sind:

- Terminvereinbarungen für Amts- oder Bürgermeister-
sprechstunden

- Schadensmeldungen (z. B. defekte Spielplatzgeräte, er-
gänzt durch Foto und Standort)

- Hinweise zu Verkehrsbehinderungen, wie lange geschlos-
sene Bahnschranken.

Darüber hinaus informiert die Gemeindeverwaltung über wichtige Themen wie Wasserversor-
gungsunterbrechungen oder Straßensperrungen.

Jede eingehende Nachricht wird automatisch mit einer Eingangsbestätigung beantwortet, die
auf die Bearbeitungszeit und Notfallkontakte hinweist.

In Zusammenarbeit mit dem behördlichen Datenschutzbeauftragten wurde ein Account bei
WhatsApp Business eingerichtet, der den Anforderungen der DSGVO entspricht.

Eingehende Nachrichten werden beispielsweise per E-Mail an die zuständigen Fachbereiche
weitergeleitet.

Der WhatsApp-Service ergänzt die bestehenden Kommunikationsmöglichkeiten mit der Ge-
meinde. Bürger können weiterhin per Telefon, E-Mail, persönlichem Gespräch ihre Anliegen an
die Gemeindeverwaltung herantragen; sie werden auch weiterhin beispielsweise durch klassi-
sche Handzettel (bei Wasserrohrbrüchen) informiert.

Die Gemeindeverwaltung ist also zusätzlich erreichbar:

- Senden einer WhatsApp-Nachricht an die Festnetznummer 09366 510
- Alternativ kann der bereitgestellte QR-Code gescannt werden.

zur Kenntnis genommen

TOP  12 Bericht über die öffentliche Sitzung der Lenkungsgruppe der Interkommuna-
len Allianz Fränkischer Süden am 05.11.2024 im Kindergarten Zauberbähnle,
Geroldshausen - Information
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Der Sprecher der ILE Allianz Fränkischer Süden, Bürgermeister Krämer, eröffnete die Sitzung
der Lenkungsgruppe. Im ersten Tagesordnungspunkt hielt Frau Langeworth, Kreisarchivpflege-
rin, einen Impulsvortrag zur interkommunalen Zusammenarbeit im Archivwesen. Sie erläuterte
anhand einer Präsentation die wesentlichen Aufgaben der Archivarbeit und ging auf zentrale
Aspekte für eine erfolgreiche Kooperation ein. In der anschließenden Diskussion wurden erste
Ansätze für eine mögliche Zusammenarbeit erörtert. Einige Kommunen der Allianz signalisier-
ten Interesse an einer Zweckverbandslösung, während andere bereits eigenständig oder in
kleinen Gemeinschaften Archivpflege betreiben. Frau Gerstberger vom Amt für Ländliche Ent-
wicklung stellte die Lösung der ILE Südost 7/22 vor, die als Modell dienen könnte. Die Vor- und
Nachteile einer eigenständigen Archivpflege im Vergleich zum Beitritt zu einem Zweckverband
wurden intensiv besprochen. Das Gremium einigte sich darauf, ein Projektteam „Interkommuna-
les Archivwesen“ zu gründen. Vorab soll jedoch eine Kostenschätzung erstellt werden, wofür
Frau Barreca, Umsetzungsbegleitung des Fränkischen Südens, den Auftrag erhielt, Informatio-
nen von der ILE Südost 7/22 einzuholen.

Die Abschlusspräsentation des neuen ILE-Konzepts ist für den 30. Januar 2025 geplant. Diese
Veranstaltung wird öffentlich sein, und die Mitgliedskommunen wurden aufgefordert, ihre Gre-
mien sowie wichtige Akteure aus der Gemeinde persönlich einzuladen. Als nächste Schritte
sind das Korrekturlesen und die Beschlussfassung des Konzepts in der Lenkungsgruppe am 3.
Dezember 2024 sowie die Einreichung des Antrags beim Amt für Ländliche Entwicklung vorge-
sehen. Die Umsetzung des neuen Konzepts soll ab dem 15. Februar 2025 beginnen, sofern die
Förderung durch das ALE erfolgt.

Ein weiterer zentraler Punkt der Sitzung war die Anpassung der Zusammensetzung des Ent-
scheidungsgremiums für das Regionalbudget 2025. Aufgrund neuer Förderkriterien, die maxi-
mal 49 % Beteiligung durch Vertreter von Behörden erlauben, wurde eine geänderte Zusam-
mensetzung einstimmig beschlossen. Zusätzlich wurde entschieden, keinen zweiten Förder-
aufruf zu starten, da bereits ausreichend Anfragen vorliegen.
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In den Berichten aus den Projektteams wurde auf eine Fördermöglichkeit des Landratsamts für
eine Vorabanalyse zur interkommunalen Wärmeplanung (Kurz-ENP) hingewiesen. Diese Ana-
lyse könnte mit 80 % der förderfähigen Kosten bezuschusst werden und soll den Gemeinden
bei der obligatorischen Wärmeplanung, die bis spätestens 30. Juni 2028 abgeschlossen sein
muss, Zeit und Kosten sparen. Die Mitgliedskommunen wurden gebeten, ihr Interesse zu be-
kunden.

Im Bereich der Streuobstkartierung wurde an die Mitgliedskommunen appelliert, die Anzahl ihrer
gemeindlichen Streuobstbäume zu melden, um ein unverbindliches Angebot für eine Kartierung
einzuholen. Außerdem informierte das Landratsamt über den Wettbewerb „IB-Green“, der Un-
ternehmen für Maßnahmen zur grün-blauen Infrastruktur prämiert, sowie über die Möglichkeit,
Bürgerbeteiligungen über die Smarte Region Würzburg umzusetzen.

zur Kenntnis genommen

TOP  13 18. und 19. Fortschreibung des Regionalplans Würzburg; Beteiligungsver-
fahren - Information

Der Regionale Planungsverband hat mit Schreiben vom 19.11.2024 die Gemeinde Geroldshau-
sen im Beteiligungsverfahren mit Einbeziehung der Öffentlichkeit gem. Art. 16 Bayerisches
Landesplanungsgesetz (BayLplG) i.V.m. § 9 Raumordnungsgesetz (ROG) über die 18. und 19.
Verordnung zur Änderung des Regionalplans Würzburg (2); informiert.

Der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbandes Würzburg hat am 16.10.2024
beschlossen, für zwei Fortschreibungen im Kapitel B IV 2 Bodenschätze des Regionalplans
Würzburg das dafür erforderliche Beteiligungsverfahren durchzuführen.

Die 18. Verordnung zur Änderung des Regionalplans beinhaltet die Fortschreibung des Kapitels
B IV 2.1 Gewinnung und Sicherung von Bodenschätzen, Rohstoffgruppe Sand und Kies mit der
neuen Bezeichnung: B IV 2 Bodenschätze, 2.1 Sicherung, Abbau und Folgenutzungen, 2.2
Rohstoffgruppe Sand und Kies

Die 19. Verordnung der Regionalplanänderung beinhaltet die Fortschreibung des Kapitels B IV
Bodenschätze die Ziele 2.1.1.4 und 2.1.1.6 betreffend: Änderung der Vorranggebiete TO/LE 2
„Östlich Helmstadt“, CA2,u „Östlich Mädelhofen“ und CA3,u „Östlich Roßbrunn“.

Die Gemeinde Geroldshausen ist von den beiden Fortschreibungen nicht betroffen.

zur Kenntnis genommen

TOP  14 Informationen / Sonstiges

Neues Eisenbähnle am Kindergarten "Zauberbähnle"

In den 1970er Jahren baute die Feuerwehr Geroldshausen den ersten großen Spielplatz im
Birkenweg, der damals „Klinge“ genannt wurde, mit einer Eisenbahn.
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Aufgrund sicherheitstechnischer Mängel musste dieser jedoch abgebaut werden. Dank einer
großzügigen Spende eines Steinbruchunternehmens konnte auf Wunsch des Kindergarten-
Teams ein neues Spielgerät am Kindergarten Zauberbähnle errichtet werden

Information zur Nutzung und
Notwendigkeit des Alarmgeräts
am Bahnhof Geroldshausen

Im Rahmen einer Begehung der
Freiwilligen Feuerwehr (FF) Ge-
roldshausen im Stellwerk Mitte Ok-
tober 2024 wurde erneut nach dem
Zweck und der Notwendigkeit der
Warnsignale am Bahnhof Gerolds-
hausen gefragt. Die Signaltöne sind
tagsüber in unregelmäßigen Ab-










